
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Vernehmlassung: Änderung des Anmeldungs- und Registergesetzes 
 
 
Sehr geehrter Herr Regierungsrat 
 
Für die Einladung zur Vernehmlassung bedanken wir uns. Den vorge-
schlagenen Änderungen können wir uns anschliessen, insbesondere den 
verschiedenen vorgenommenen Präzisierungen.  

Die Schaffung einer gesetzlichen Grundlage für die Erhebung der Daten der 
letzten Zivilstandsänderung bzw. der Trennung einer Ehe oder einge-
tragenen Partnerschaft ist ebenfalls zu begrüssen (§ 2, Absatz 3).  

Auch gegen die Erhebung der Daten über die Arbeitgeber für die Quellen-
besteuerung (gemäss § 2, Absatz 3bis) spricht nichts. Allerdings muss in 
der Praxis darauf geachtet werden, dass diese Daten tatsächlich nicht von 
allen zuziehenden Ausländern und Ausländerinnen verlangt werden, 
sondern nur von jenen, die quellensteuerpflichtig sind.  

Die SP Baselland ist damit einverstanden, dass im kantonalen Personen-
register auf die Erhebung der Daten der juristischen Personen verzichtet 
werden kann, da dafür ein Bundesregister zur Verfügung steht.  

Ebenfalls einverstanden sind wir mit der Neufassung der Liste der 
kantonalen und kommunalen Stellen mit dem Recht auf eine Abfrage von 
Daten aus dem kantonalen Personenregister (§ 14, Absatz 2). Freilich ist 
auch hier zu gewährleisten, dass diese Daten jeweils nur einem klar defi-
nierten, eingeschränkten Kreis von Personen zugänglich sein dürfen, die 
diese zur Erfüllung ihrer Aufgabe benötigen. Solche Präzisierungen sind in 
der Anmeldungs- und Registerverordnung sowie im Anhang II dazu vorzu-
nehmen.  

Wir danken für die Berücksichtigung unserer Anliegen.  

Mit freundlichen Grüssen 
Sozialdemokratische Partei Baselland 
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